
Begründung 


gernaß 5 2, Absatz 6, Bundosbaugesetz 
zum Bebauungsplan Nr. 4 - Gelände zwischen 
Kirchfeld-, .Hqrn.nq7,, .ar-qcsbach- und 

Graf-Zeppelin-Straße -

, . . .
Das freie Gclände zwischen den Strai3en bzw. Straßenteilen Kirchfold-, 

,Hermann-, Brcdcrbach- und Graf-Zeppelin-Straßc bcfindet sich üb-r- 

wiogend. i.n'Besitz dcs Gärtner ~mcistcrs Berney, wird aber seit Jahrcn 

nicht m h r  ,gärtncri,s.c,b .gcnutz,t, Das Eigentum Hcrney. ist in dic EHCe- 

rollc eingetragen, weshalb eine Auftcilung zum Zwecke der baulicnen 

Erschließung bisher nn den 17idcrstand der hierf'ür zuständigen Stellen 

scheitcrte. Inz-nischcn ist eine Regelung gefunden worden, die die 

bauliche Nutzung gestattct. 


Das Gelände ist nach den Flächennutzungsplan der Stadt K¿:ttwig als 
3110-Gebict - nach alter B~griffsbesfimmung 2-geschossige offene 
Bauwcise - nusgcwiesen. Dic Großraunigkcit des Geländes und d a z ü  
diz vorhandene Bebauung gcstnttcn die Errichtung von Wohng~b&uder 
in 3-gcschossigcr Bauweise. 

Im Flanbereich wird neben der !sElohnbebauung ein Grundstück für Belacge 
@ 	
der Oberpostdirektion Düsseldorf ausgewiesen. In Kcttwig ist die 
Errichtung cicer neucn F~rnsprcchvtrmittlung dringend notwendig. 
uicses Zweckgcbäude mit Wohnteil soll in Planbercich zur Ausführung 
gelangen. 

Der Planbcrcich grenzt in Nordosten an die Graf-Zeppelin-Straße 

- Bundesstrnße 288 - . Die Bestimnungen des Bundesfcrnstraßungcsatzcs 
bezüglich der vom Anbau frcizuhnltenden Zone sind bei der Fest- 
setzung des Bcbauüngsplancs berücksichtigt. 

Durch dic vorgesehene hufteilung wird folgendes erreicht. Nördlich 


* 
der ncuen Straße lronrilt cin 3-geschossiges Doppelnictwohnhaus mi-t 
12 :TE zur Errichtung. AnscblieBend in der iiördlichen Ecke des Plan- 
gebictes ist die F~rnsprechvernittlungsstelleder Dtutschen Bunecs- 
post cit einen 2-geschossigen Vtohnhaus mit 2 ':;E angeordnet. Darnn an- 
schlicflend, nordöstlich der A~.fschlicßungsstraßc, kommt ein 3-ge- 
schossigc?~Doppelmictwohnhaus mit 12 .?E zur Errichtung. Dir not- 
wendigen Garagen für dicse blietwohnhailstr befinden sich östlich des 
gcplzntrn Gcb6udcs. Auf dem Ecl~grundst~ck Hcrcann-/ncue AufschlieEungrs- 
straßa, südöstlich der neuen Straße, ist ein 7-geschossiges 'Jchn- 
gebäude mit 6 !TE und an clcr siidwestlichcn Seite der ncuen Straße, 
nordwestlich des Bunkers, ein Vohnblock bestehend aus drei 3-ge- 
schcssigcn P,!ietwohnhi?~.sern mit 18 i!E vorgesehen. Vor diesem Block 
befindet sich auch ein Abstellplatz für 18 FKJ. 

In der östlichen Ecke dos Planbereiches ist die Anlcgung ~incr 

öffcntlichcn GrünflZchc vorgcsehcn. 


gie der Stn6t aus clor Ver-wirklichung des äcbnu~ingsplanos voraussiclit- 

lieh cntstehcndcn Kosten s;nd iibcrschlägig, wie n2cbstehcnd aufge- 

fkhrt, crmittelt worden: 
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Kosten für den Straßcnbau ..................... DA! 50.000,--
Kosten für die Entwässerung - Abwnss~ranlage- DM 22.000,--
Kosten für den Ausbau dcr Abstellplatze ........D% 2.500,--

Kosten für den Ausbau und dic Errichtung einer 
öffentlichen Grünfläche ....................... D19 3.000,--


Gcsantkosten .................................. DM 77.500,--


Vermerk: 


Dieser Bcbauungsplanentwurf mit Tcxt und Begründung hat nach $ 
(6) des Bundesbaugesetzes voin 23. 6. 60 (BGB1. I, S. 341) auf 
die Dauer eines ilionats in der Zeit von ;?4,~„~.1r,~-pis,:,! 
einschließlich zu jedcriiianns Einsicht öffentliei .Lusgei<*gen. 
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